
 
 
 
 
 

Merkblatt für die Anmeldung zur Abschlussarbeit in den Studiengängen 
Master of Education Lehramt an Grundschulen,  

Lehramt an Hauptschulen und Realschulen,  
Master Lehramt an Gymnasien 

an der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften 
 

 
Allgemeine Infos (§ 7 BPO*) 

 Das Abschlussmodul besteht aus der Masterarbeit (18 CP) und einem Kolloquium (2 CP). 
 Die Leistungen des Abschlussmoduls sind innerhalb eines Studienjahres abzulegen. 
 Die Zulassung zum Abschlussmodul ist spätestens 8 Wochen nachdem alle übrigen zur Beendigung 

des Studiums erforderlichen Prüfungs- und Studienleistungen vorlagen zu beantragen.  
 Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 4 Monate. 
 Die Masterarbeit kann im Erst- oder Zweitfach oder in den Bildungswissenschaften geschrieben 

werden. 
  

Zulassung zur Masterarbeit G, HR & GYM 

 Grundbedingung für die Zulassung zur Masterarbeit:  

Sie sind in dem entsprechenden (Teil)-Studiengang immatrikuliert und haben bereits  

60 Leistungspunkte erbracht.  

 

Hinweis: Sollten auf dem Konto noch keine 60 verbucht sein, müssen dem Antrag unterschriebene 

Nachweise der Teilleistungen beigelegt werden. 

 

 Auflagen wie der Nachweis von Fremdsprachen/Exkursionstagen/Auslandsaufenthalt müssen Sie 

spätestens bei der Anmeldung zum Abschlussmodul beim Prüfungsamt nachweisen. Bitte reichen Sie uns 

eine Kopie ein und legen das Original zum Abgleich vor.  

Sofern Exkursionstage und der Auslandsaufenthalt bereits im Bachelor erbracht wurden und verbucht sind, 

werden diese für den Master anerkannt. Bitte sprechen Sie uns an. 

 

 Sie können sich auf der Homepage des Akademischen Prüfungsamtes das Anmeldeformular 

herunterladen: https://www.tu-braunschweig.de/fk6/studierende/apa/formulare 

 

 Sie tragen Ihre persönlichen Daten ein und kommen dann während der Sprechzeiten ins Prüfungsamt. Dort 

werden die o. g. Voraussetzungen geprüft. Wenn diese erfüllt sind, zeichnet das Prüfungsamt den Antrag 

ab und der Prüfer kann das Thema vergeben.  

 

 Die 4-monatige Frist beginnt mit dem vom Prüfer eingetragenen Datum (Mit Datum vom…). 

 

 Das Antragsformular muss umgehend durch Sie oder Ihren Prüfer an das Prüfungsamt geschickt werden. 

 

 Ihnen wird zeitnah per E-Mail nochmal das Thema der Masterarbeit, der Abgabetermin sowie ein Merkblatt 

übermittelt. 

 

 Sofern der Bachelorabschluss bis zum 30.09. angestrebt wird, bitten wir um Beachtung der 

Prüfungszeiträume (Homepage und Aushang). 
 

*Besonderer Teil der PO für die Masterstudiengänge „Lehramt an Gymnasien“, „Lehramt an Grundschulen“ sowie „Lehramt an Haupt- 

und Realschulen“ an der Technischen Universität Braunschweig, Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften vom 30.09.2014 

i. V. m. den Änderungen des genannten Besonderen Teils der Prüfungsordnung vom 09.09.2015 – Verkündungsblätter 1007 und 

1070. 

Stand: 12.01.2016 

Akademisches Prüfungsamt
Bienroder Weg 97 | 38106 Braunschweig 

 
Tel. +49 (0) 531 391-8605/8631 
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